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Durchschnittliche jährliche Veränderung in %, 1995 bis 2002


Dieser Artikel wurden im Rahmen des Projektes ENTER mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Kommission geschrieben

EU-Metallhandwerk -

die Osterweiterung als Chance

Autor: Oliver LOEBEL (UEAPME)

Was vor fünfzehn Jahren noch undenkbar schien, wurde Realität. Am 1. Mai 2004 traten acht mittel- und osteuropäische Staaten sowie Zypern und Malta der Europäischen Union bei. 

Alle Studien belegen, dass die Erweiterung ein zusätzliches Wachstumspotential bietet und sowohl den bisherigen als auch den neuen Mitgliedstaaten Vorteile bringen wird. Insbesondere die verarbeiten-de Industrie der EU profitiert schon lange vom Erweiterungsprozess. Zwischen 1995 und 2002 haben die EU-15 Staaten einen akkumulierten Handelsüberschuss von mehr als 120 Mrd. Euro mit den ehemaligen Kandidatenstaaten erzielt. Davon hat auch das Metallhandwerk und der mittelständi-sche Maschinenbau als Nischenhersteller und Zulieferer in nicht geringem Maße profitiert. 

Allen Umfragen zufolge sehen daher auch Unternehmer und Gewerkschaften im Metallsektor mehr Chancen als Risiken voraus. Die einzige Ausnahme bildet der Metallbau, der aufgrund seiner Arbeitsintensität besonders empfindlich auf unterschiedliche Lohnkosten reagiert.

Der Maschinenbau im weiteren Sinne ist für viele Staaten der EU-15 von herausragender Bedeutung. Mit Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich befinden sich gleich vier Mitgliedstaaten unter den acht größten Produzenten weltweit. 

Dabei haben sich die europäischen Unternehmen insbesondere auf hochwertige individuelle Produkte spezialisiert. Rund 40 % der Maschinenproduktion der EU-15 erfolgen in Einzelfertigung, 30 % in Klein-serienfertigung und jeweils 15 % in Großserien-fertigung und im Anlagenbau. Aufgrund der großen Bedeutung von Einzel- und Kleinserienfertigung weicht die Produktionsfunktion des Maschinenbaus vom Industriedurchschnitt nennenswert ab und ist tendenziell durch höhere spezifische Arbeitskosten und Arbeitsintensität, geringere Arbeitsproduktivität, niedrigere Kapitalintensität und höhere Kapitalproduktivität gekennzeichnet (Quelle: Dresdner Bank: Branchenreport Maschinenbau (29), Februar 2004)
Hohes Wachstum in den neuen Mitgliedstaaten

Insgesamt gesehen werden sich die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Osterweiterung aber aus zwei Gründen in Grenzen halten: Zum einen ist der Anteil der wirtschaftlichen Leistung (BIP) der neuen Mitgliedsländer am bisherigen Sozialprodukt der EU mit nur 4,6 Prozent sehr gering. Zum anderen ist schon seit Beginn der Vor-Beitrittsphase in den 90er Jahren der Warenhandel weitgehend liberalisiert. 

Dennoch, ein Blick "nach Osten" lohnt sich aus mehreren Gründen. Mit dem endgültigen Beitritt haben sich gerade für die KMU die Möglichkeiten für ein Auslandsengagement verbessert. Grenzkon-trollen entfallen, die Rechtssicherheit ist hoch und Marktbarrieren werden zunehmend abgebaut. 

Während die Wachstumsraten in vielen Staaten der alten EU niedrig sind, befindet sich die Wirtschaft der neuen Mitgliedstaaten auf der Überholspur. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht dies, obwohl die Ausgangsbasis in der Regel relativ niedrig ist.

Wirtschaftswachstum in % gegenüber dem Vorjahr (Prognose)

	
	2004
	2005
	2006
	2007

	Polen
	4.6
	4.9
	4.5
	4.2

	Tschechien
	3.8
	4.5
	4.0
	4.0

	Ungarn
	3.2
	3.5
	3.3
	2.9

	Slowakei
	4.6
	5.0
	5.8
	5.0

	Slowenien
	3.9
	3.8
	3.8
	3.5

	Estland
	5.6
	5.9
	5.7
	5.6


Quelle: European Forecasting Network Report - The Euro Area and the Acceding Countries, Spring 2004

Das Wachstum wird wesentlich von der Industrie, und hier von Investitionen in veraltete Produktions-anlagen getragen. Dem Metallhandwerk eröffnen sich daher durch die Osterweiterung vielfältige Chancen in der Zusammenarbeit sowohl auf der Beschaffungs- als auch der Absatzseite. Besonders optimistisch sind daher die Maschinenbauer und Werkzeugmacher gestimmt. Aufgrund ihrer hohen Innovationskraft, und Flexibilität haben sie gute Chancen, auch auf den Märkten Osteuropas erfolgreich zu sein. Gerade die größeren unter ihnen sind häufig schon seit den neunziger Jahren in dieser Region aktiv. Für kleinere Unternehmen zahlt es sich häufig aus, wenn sie beispielsweise als Zulieferer über gute Kontakte zu Großkonzernen verfügen. Letzere sind praktisch alle schon seit langer Zeit in den neuen Mitgliedstaaten erfolgreich tätig. Es ist auch kein Geheimnis, dass der Maschinenbau der EU-15 seit Jahren einen satten Exportüberschuss in Osteuropa erwirtschaftet. Im Jahr 2002 gingen beispielsweise Maschinen und Anlagen im Wert von knapp 7 Mrd. Euro aus Deutschland in die EU-Beitrittsländer. Das sind rund 7,8 Prozent der Gesamtexporte, soviel wie nach Frankreich ausgeführt wird. Dabei wuchsen die Ausfuhren in diese Region überproportional um 21,3 Prozent (Quelle: Newsroom Sparkasse: http://www.s-newsroom.at/newsroom/1,5175,3436-a,00.html).
Selbst der Metallbau kann in bestimmten Bereichen von dem prognostizierten Wachstum profitieren, falls die Unternehmen technisch anspruchsvolle, einzigartige Lösungen anbieten können.

Und die Kehrseite…?

Es werden immer wieder Befürchtungen laut, dass die gewaltigen Unterschiede in den Lohnkosten zwischen der EU-15 und Osteuropa zu starken Wettbewerbsverzerrungen führen könnten. So liegt der Stundensatz für einen Arbeiter im Maschinen-bau in Westdeutschland bei etwa 25 Euro, in Ost-deutschland bei 17 Euro, in Westpolen aber nur bei 4 Euro. Wie die folgende Tabelle zeigt, wird dieser Wettbewerbsvorteil der Osteuropäer aber größten-teils durch eine viel niedrigere Produktivität aufgezehrt: 

	
	Produktivitätsniveau des verarbeitenden Gewerbes 1999 in % des Durchschnitts-niveaus der EU 15
	Mindestlohn in Euro pro Monat

	Estland
	30,3
	138,5

	Polen
	39,8
	180,0

	Slowakei
	44,4
	133,0

	Slowenien
	54,8
	475,0

	Tschechien
	47,5
	200,0

	Ungarn
	46,6
	190,0


Quelle: IGM: Wirtschaft Technologie Umwelt - EU-Osterweiterung, Januar 2004

Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die Arbeitskosten in den neuen Mitgliedstaaten schneller steigen also in den alten, so dass sich die Lohnkostenvorteile weiter verringern werden.
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Entwicklung der Lohnstückkosten in der Sachgüterindustrie

(Quelle: WIFO Monatsbericht 9/2003)

Ein mittelständisches Unternehmen der Metallbranche aus der EU-15 sollte seine Strategie auch nicht darauf ausrichten, seinen Markt über das Preisniveau zu verteidigen, bzw. mit Kampfpreisen neue Märkte in Osteuropa zu erobern. 

Das Projekt "Kooperationen im Handwerk mit Blick auf die EU-Osterweiterung" der Universität Mannheim (2003, Projektleitung: Dr. Birgit, Buschmann) schlägt folgende Strategien vor:

· Mehr Qualität und innovative Lösungen

· Mehr Kundennähe

· Mehr Flexibilität und Individualität

· Eingehen von Kooperationen sowohl im eige-nen Land mit anderen Handwerkern, als auch mit Unternehmen in den neuen Mitgliedstaaten. 

· Mögliche Strategien könnten daher in einer höheren Spezialisierung der Unternehmen liegen, der Externalisierung von Leistungen und der Bildung von Komplettangeboten über Kooperationen.

Die neuen Mitgliedstaaten haben in den letzten Jahren einen enormen Aufholprozess durchlaufen. Dazu haben logischerweise auch die Importe moderner Maschinen und Apparate aus den EU-15 beigetragen. Als Folge rechnen die Experten insbe-sondere in den Bereichen Metallbau und Zuliefer-wesen mit verstärktem Wettbewerb auch auf den Heimatmärkten der Unternehmen in den EU-15. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass einige Unternehmen, die technologisch einfache, ortsunabhängig herstellbare Produkte anbieten, aus dem Markt ausscheiden müssen, da diese Produkte günstiger in anderen Ländern hergestellt werden können. Die folgende Übersicht beweist, dass die Investitionsgüterbranche in den neuen Mitgliedstaa-ten wesentlich wettbewerbsfähiger geworden ist und daher ihr Produktionsvolumen beträchtlich auswei-ten konnte:

Wachstum der Produktion von Investmentgütern im ersten Quartal 2004

	Slowakei:
	+18,0 %
	
	Österreich
	-2,4 %

	Polen
	    +3,6 %
	
	Belgien
	-3,2 %

	Ungarn
	 +6,0 %
	
	Deutschland
	+0,5 %

	Lettland
	+16,0 %
	
	Italien
	-1,4 %

	Litauen
	   -1,0 %
	
	Niederlande
	-0,5 %

	Tschechien
	  +0,7 %
	
	
	


Quelle: Eurostat: Eurostatistics - Data for short-term economic analysis - N° 6/2004
Dennoch führen diese beeindruckenden Produk-tionsziffern bislang nicht zu einer wirklich durchgrei-fenden Intensivierung der F&E-Tätigkeit im Maschi-nenbau der neuen Mitgliedstaaten. In Tschechien lagen die F&E-Ausgaben im Maschinenbau noch unter dem Niveau von 1997. Der Anteil des Staates war dabei mit 13,4 % relativ hoch. Es wird einge-schätzt, dass die Ausgaben des Maschinenbaus für F&E unzureichend sind, um eine technologische Spitzenposition zu erreichen. Dies sollte für die Metallunternehmen der EU-15 durchaus als Chance gesehen werden. (Quelle: Dr. Walter Gruber, Maschi-nenbau Tschechische Republik, V _ E _ W, München)

Welche Rahmenbedingungen hat die Politik gesetzt?

Übergangsfristen in den Beitrittsverträgen

Im Verlaufe der Beitrittsverhandlungen schlugen sowohl alte als auch neue Mitgliedstaaten Übergangsregeln für eine Reihe von sensiblen Bereichen vor. Die EU-15 wollten insbesondere ihre Arbeitsmärkte vor einem unkontrollierten Zustrom von billigen Arbeitskräften schützen. Damit trug man weit verbreiteten Befürchtungen in der Bevölkerung Rechnung. Nach teils heftigen Diskussionen wurden die mehrere Maßnahmen bezüglich der Freizügigkeit von Arbeitnehmern aus allen Beitrittsländern (außer Zypern und Malta) vereinbart, wie sie auch schon im Fall des Beitritts von Spanien und Portugal im Jahr 1986 angewendet wurden. Im Einzelnen bedeutet dies:
· Während einer zweijährigen Phase kann die Arbeitnehmerfreizügigkeit ausgesetzt werden und die Staaten der EU-15 können weiterhin ihr nationales Recht gegenüber den neuen Mitgliedern anwenden. 
· Nach Ablauf dieser Periode werden die natio-nalen Arbeitsmärkte bewertet. In gerechtfer-tigten Fällen können die Übergangsregeln um weitere drei Jahre verlängert werden.
· Prinzipiell sollten die Übergangsmaßnahmen nach fünf Jahren auslaufen. Wenn aber ein alter Mitgliedstaat nachweisen kann, dass eine volle Öffnung zu schwerwiegenden Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt führen würde, ist eine letztmalige zweijährige Verlängerung möglich. Spätestens mit dem Ablauf des siebenten Jahres, müssen also alle Schutzmechanismen abgeschafft werden.

Zum Zeitpunkt, als dieser Artikel verfasst wurde, haben nur Irland und Schweden ihren Arbeitsmarkt sofort vollständig geöffnet. Großbritannien öffnete seine Grenzern weitestgehend, führte aber stren-gere Regeln für den Zugang zu Sozialleistungen für Einwanderer ein. Zusätzlich könnten Restriktionen eingeführt werden, falls die Zahl der Einwanderer über die geschätzten 13.000 pro Jahr steigt.

Deutschland und Österreich haben dagegen ihre Absicht kundgetan, die sieben Jahre vollständig in Anspruch zu nehmen. Die Niederlande entschieden, den freien Zuzug in den ersten zwei Jahren völlig zu stoppen. 

Belgien hatte schon vor einem Jahr eine zweijährige Aussetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit beschlossen. Ähnliche Maßnahmen werden in Frankreich, Italien und Spanien angewandt.

Fünf Monate nach der Osterweiterung ist der erwar-tete Ansturm ausgeblieben. Irland, Großbritannien und Schweden, die ihre Arbeitsmärkte am Beitritts-tag der neuen Mitglieder praktisch geöffnet hatten, haben ersten Berechnungen zufolge überraschend geringe Zuwanderungszahlen zu vermelden.

Ausnahmeregeln für Bauaktivitäten in Deutschland und Österreich

Die Metallbauer in Deutschland und Österreich, die der Osterweiterung mit sehr gemischten Gefühlen entgegengesehen haben, werden zumindest für die nächsten Jahre vor negativen Auswirkungen geschützt sein. Diese beiden Länder können die freie Erbringung von Dienstleistungen in bestimmten Bereichen, einschließlich Metallbau, für bis zu sieben Jahre aussetzen. Es muss aber festgehalten werden, dass diese zusätzlichen Schutzklauseln nur auf Arbeitnehmer angewendet werden können. Die grenzüberschreitende Erbringung von Dienst-leistungen durch selbständig Beschäftigte wird dagegen am Tag der Erweiterung sofort möglich. Voraussetzung ist hier aber, dass die EU-Regeln im Bereich der regulierten Berufe beachtet werden.

EU-Regeln zur Vermeidung unlauteren Wettbewerbs

Die EU-Gesetzgebung enthält auch Regeln, die einen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt gewährleisten sollen. Zwei der Richtlinien sollen hier kurz erläutert werden.

Die erste, die Richtlinie zur Anerkennung der beruflichen Qualifikationen, legt klare Regeln für die Niederlassung von Unternehmen in einem anderen EU-Staat fest, falls dort die Ausübung des Berufs besonderen Bedingungen unterworfen ist. Sie bezieht sich somit auf selbständig Beschäftigte. Die Bedeutung der Richtlinie besteht darin, dass selb-ständig Beschäftigte nicht von den Übergangsregeln in den Beitrittsverträgen erfasst werden.

Die zweite Richtlinie definiert die Regeln für die Entsendung von Arbeitnehmern auf Baustellen in einem anderen EU-Land. Sie bezieht sich also auf abhängig Beschäftigte. Ihr Hauptziel besteht in der Vermeidung sozialen Dumpings. Sie wird gemein-sam mit den oben genannten Übergangsregeln angewendet werden.

Anerkennung von Qualifikationen in regulierten Berufen

Bei den Anforderungen zur Unternehmensgründung verfolgen einige Länder, wie z. B. Großbritannien, Irland oder Schweden eine sehr liberale Linie. Zugangsvoraussetzungen bestehen dort in den wenigsten Berufen. Andererseits fordern Länder wie Deutschland, Österreich und Luxemburg in einer Anzahl von Berufen einen Meisterbrief oder eine vergleichbare Qualifikation. 

Was müsste beispielsweise ein ungarisches Metallbauunternehmen nachweisen, wenn es sich in Österreich niederlassen möchte? Die Behörden im Gastland, in diesem Falle Österreich, können aber die von dem ungarischen Unternehmer in einem EU-Land erworbenen und durch Berufsabschlüsse oder Zertifikate nachgewiesenen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit denjenigen  vergleichen, die nach österreichischen Regeln erforderlich sind. Falls bedeutende Unterschiede bestehen, muss Österreich als Gastland dem ungarischen Unternehmer die Möglichkeit bieten nachzuweisen, dass er das Wissen und die Fertigkeiten erworben hat, die er nicht durch entsprechende Dokumente nachweisen kann. Dies kann nach Wunsch des Unternehmers durch eine Anpassungsphase und einen Anpassungstest geschehen. 

Österreich müsste aber auch als ausreichenden Nachweis akzeptieren, dass der ungarische Unternehmer beweisen kann, dass er die fragliche Aktivität in einem anderen Mitgliedstaat schon für einen längeren Zeitraum ausgeübt hat. Die Richtlinie listet eine Reihe von Definitionen auf, um den Begriff „ausreichend lang“ zu erläutern. Hier sind zwei Beispiele.

· ununterbrochene sechsjährige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebsleiter oder

· ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Begünstigte für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist.
Natürlich werden diese Regeln auch auf Unter-nehmer aus den alten Mitgliedstaaten angewendet, wenn sie sich in einem anderen (auch einem neuen) Mitgliedstaat niederlassen wollen und der Berufszu-gang dort bestimmten Anforderungen unterliegt. Die EU diskutiert derzeit eine weitere Liberalisierung und Vereinfachung in diesem Bereich. 

Es gilt auch anzumerken, dass diese Regeln nicht auf ein industriell geprägtes Maschinenbau-unternehmen anwendbar sind, da es dort keinerlei Zugangsvoraussetzungen gibt.

Keine Wettbewerbsverzerrungen durch Sozialdumping

Die Richtlinie zur Entsendung von Arbeitnehmern trat 1996 in Kraft und ist besonders für die Metallbauer interessant. Nach der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, muss danach beispiels-weise ein in Polen niedergelassenes Unternehmen, das seine Mitarbeiter auf eine deutsche Baustelle schicken will, diese nicht nach polnischen, sondern nach deutschen Regeln behandeln.  

Folgende Mindestarbeitsbedingungen werden erfasst, falls sie verpflichtend anzuwenden sind:

· Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten,

· bezahlter Mindestjahresurlaub,

· Mindestlohnsätze einschließlich Überstunden-sätze,

· Bedingungen für die Überlassung von Arbeitskräften (z. B. Leiharbeit)

· Sicherheit, Gesundheitsschutz und Hygiene am Arbeitsplatz,

· Schutzmaßnahmen für Frauen, Kinder und Jugendliche,

· Nichtdiskriminierungsbestimmungen.

Eine Studie des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen (Deutschland) schlussfolgert, dass diese Regelung die Unterschiede in den auf dem Mindestlohn basierenden Lohnkosten zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen (Portugal, Polen) praktisch beseitigt hat (Quelle: Zukunftsstudie Baugewerbe Nordrhein-Westfalen (Arbeitspaket 6): „Die Internationalisierung des deutschen Bauarbeitsmarktes“, Georg Worthmann (Gelsenkirchen, April 2003)). Andererseits bestehen weiterhin große Unterschiede bei hoch qualifizierten Bauarbeitern. Die Studie schätzt, dass ein deutsches Unternehmen, welches den Tariflohn zahlt, etwa 9 Euro mehr pro Stunde zahlen muss als die ausländischen Unternehmen. Letztere wenden in der Regel deutsche Tarifverträge nicht an.

Diese Zahlen und Fakten beweisen, dass die EU-Richtlinie ihr Ziel, Sozialdumping zu vermeiden, erreicht hat. Es war niemals das Ziel gewesen, Lohnunterschiede komplett zu eliminieren, da Unternehmen aus Ländern mit niedrigeren Löhnen häufig auch weniger produktiv sind. 
Ein kurzes Fazit

Für die überwiegende Zahl von Metallhandwerkern aus der EU-15 bietet die Osterweiterung bedeuten-de Chancen zur Erschließung schnell wachsender Märkte, sowie zur Zusammenarbeit im Produktions-prozess. Gleichzeitig verbessern die mittel- und osteuropäischen Unternehmen ihr Angebot mit großen Schritten, so daß mittelfristig auch mit stärkerem Wettbewerbsdruck in Westeuropa zu rechnen ist. Das Metallhandwerk der EU-15 muss dem durch innovative, maßgeschneiderte Komplettlösungen für die Kunden begegnen.

Die Politik hat die nötigen Rahmenbedingungen gesetzt, um den Erweiterungsprozess ohne schwer-wiegende Verwerfungen zu vollenden. Die Unter-nehmen müssen eventuell bestehende Übergangs-phasen nutzen, um sich auf die neue Situation vorzubereiten.

Kein Unternehmen sollte sich aber ohne sorgfältige Vorbereitung auf grenzüberschreitende Tätigkeiten einlassen. Von besonderem Interesse sind daher Ländersprechtage, Kontaktbörsen und Messeauf-tritte, die von Kammern und Verbänden für ihre Mitglieder organisiert werden. 
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